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Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §2 Abs2;

AuslBG §2 Abs4;

Rechtssatz

Erbringt eine Person, die iSd § 2 Abs. 4 AuslBG wesentlichen wirtschaftlichen Ein6uss auf eine im Bauwesen tätige

GmbH ausübt, aushilfsweise (neben ihrer regelmäßigen Geschäftsführertätigkeit) auf einer Baustelle der Gesellschaft

Aufräumarbeiten, so stellt dies nach dem wahren wirtschaftlichen Gehalt keine Beschäftigung im Sinne des § 2 Abs. 2

AuslBG und keine Umgehung des AuslBG dar.
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